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Ergänzende Bedingungen zur Rechnungsstellung 

Für den Rechnungseingang bei der Auftraggeberin stehen die drei nachfolgend aufgeführten 
Wege zur Verfügung. Eine Zustellung über einen anderen Weg ist nicht zugelassen. 

Zugangswege 

1. Als Papierrechnung per Post an folgende Postanschrift:  

Stadt Nürnberg 
Hochbauamt 
<Abteilung>, <Sachbearbeitung>  
<LeitwegID> 
Postfach 90 01 48 
90492 Nürnberg 

Alle vorstehenden Angaben werden durch die Auftraggeberin vorgegeben, die Bausteine 
<…> sind hier Platzhalter, die bei Rechnungsstellung entsprechend zu ersetzen sind. Es 
darf darüber hinaus kein Straßenname in der Rechnungsadresse stehen. Eine Zustellung 
über andere Anschriften der Stadt Nürnberg oder persönliche Übergabe an eine Vertreterin 
oder einen Vertreter der Stadt Nürnberg ist nicht zugelassen. Rechnungen können auf 
Grund von Größenbeschränkungen bei Postfächern der Deutschen Post AG nur bis zum 
Format Maxibrief zugestellt werden. Größere Versandformate werden grundsätzlich nicht 
angenommen. Die Übergabe größerer Formate kann nur ausnahmsweise in Einzelfällen 
erfolgen und muss mit der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt sein. 

2. Per E-Mail an folgende E-Mailadresse: stadt@rechnung.nuernberg.de. Ein Versand an an-

dere E-Mailadressen der Stadt Nürnberg ist nicht zugelassen.  

 

3. Per Dateiupload auf einem der unter www.lieferanteninfo.nuernberg.de genannten Portale. 

Eine Zustellung über andere Datenaustauschwege ist nicht zugelassen.  

 

Elektronisch übermittelte Rechnungen 

Bei elektronisch übermittelten Rechnungen werden die Formate PDF und eRechnung (die kon-
form zur Europäischen Norm 16931 sind, entweder bevorzugt als aktuelle XRechnung oder al-
ternativ als ZUGFeRD ab Version 2 (jeweils in der aktuell gültigen Version) angenommen. An-
dere Formate sind nicht zugelassen. Rechnungen im Format PDF müssen folgende Aktionen 
zulassen: Dokument ohne Kennwort ansehen, Text und Grafik aus Dokument kopieren, Doku-
ment drucken, Kommentare hinzufügen oder ändern.  

Jede E-Mail an den zentralen Rechnungseingang der Stadt Nürnberg muss genau einen Datei-
anhang (PDF-Rechnung oder E-Rechnung) enthalten. Dateien dürfen eine Größe von 15 MB 
nicht überschreiten. E-Mails ohne Dateianhang oder mit mehreren Dateianhängen werden au-
tomatisch abgewiesen. Rechnungsbegleitende Dokumente (zum Beispiel Leistungsnachweise, 
Arbeitsberichte etc.) müssen in die Rechnungsdatei integriert werden. Wichtig ist dabei, dass 
das Rechnungsbild am Anfang steht. Für jede Rechnung muss eine eigene E-Mail versendet 
werden. Mehrere Rechnungen in einer Datei sind nicht zulässig. Wichtige Informationen und 
Angaben gehören nicht in den E-Mail-Text, sondern in den Dateianhang. Beim der elektroni-
schen Rechnungsbearbeitung werden nur die Dateianhänge bearbeitet, der Begleittext in der E-
Mail wird nicht zur Kenntnis genommen. Die E-Mail mit der Rechnung darf nicht von einer "No-
Reply"-Adresse versendet werden, da sonst Antwortmails, zum Beispiel Fehlermeldungen, nicht 
beim Absender der Rechnung ankommen. 
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Für alle Rechnungsformate gilt 

Es darf nur ein Rechnungsexemplar zugestellt werden, der Versand einer Zweitschrift oder die 
Zustellung parallel auf mehreren Wegen ist unzulässig. Eine getrennte Übermittlung von Rech-
nung und Aufmaß oder sonstigen Anlagen auf unterschiedlichen Wegen kann nur in Einzelfällen 
erfolgen und muss mit der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt werden. 

Alle Rechnungen müssen neben den Rechnungspositionen und erläuternden Unterlagen wie 
Aufmaß, Pläne, Lieferscheine oder sonstige Nachweise folgende Angaben enthalten: 

Neben den gesetzlichen Vorgaben sind die LeitwegID, der Name der Dienststelle für welche die 
Leistung erbracht wurde einschließlich Ergänzungen wie Einrichtung, Abteilung, Sachbearbei-
tung, und Auftragsbezug (z.B. Bestellnummer, Lieferort, Leistungsort unter Angabe von Adresse 
und Gebäude, sofern mehrere Gebäude unter einer Anschrift zu finden sind) anzugeben. Diese 
Angaben werden von der Auftraggeberin vorgegeben. Die zum uneingeschränkten Vorsteuer-
abzug erforderlichen gesetzlichen Pflichtangaben nach § 14 Abs. 4 und § 14a UStG sind einzu-
halten. 

 
 


